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Bebaul!.nqsplanänderunq "Westl. Hundskapf
ll 

Beg .:r ü n dun g 

"Die vorliegende Beba:u1.VJ6Splanänderu.Dg hat' den Ausbau der :ru.B-
wegverbiDdung vom westlichen BUnds~apt (Soheefstra8e) bis zur 
GartenstraBa zum Inhalt. 
Dabei greift das Plangabiet teilweise auf den Geltungsbere1ch 
desre~tskr~t1gen Bebauungsplanea "GartenstraBe/HundBkaptg 

ästI" ~eil". 8enehr.cdgt Ul 6.S.1965t Uber. 
Abweichend v~n den P~stsetztmgen des am. 184&501961 genehmigten 
Bebau1.lDSsplanes soll der Weg im oberen Bc~eich. wo er ~ua_tzlich 
als Anliegerstraße dient, ohne besondere Wendeplatte ausgebaut 
werden(lj Durch die .Anlage VO~ Staurs.um.en vor den Garagen' bzwi) 
Vorg~ten.der inzwischen bebauten GrundstUeke wurden ausreichende 
Wend_öaiichkeiten seschaffen" 'so daß auf eine besonders Wend~plat't'/ 
die bei dem vorhandenen steilen Gatille der Stichstraße aus d~ 
GelUnde aus;ehobslll und :aDßeböscht .. ,. werden .'tIsste t verzieh:tet 
werden lamn. 

Im ZusmmmeDhe.ng mit dem verinderten Wegausb&u wurden iI1 Bereich 
der Fl~stUcke 2230" 22:;2/3; ·und 2249 die Baustra1ten korrigl>~rto 

, 



Bei Flet. 2230 erfolgte diess Eorrektur unter~eracksiohtigung 
des durch das Grundstack verlaufenden 8ttentlichen Kenalso 

Im unt~ren Bereich der ~degv9rb.tndung zur Garteustraße 
sol'~ mit d0~ 'WiederinstsndsetzUD3 der sogenannten "~O> 
kaptstattel" em zwe1 ter 'att~t~~cher Abg~ zur Gart'.n-
straßG aufrecht-erhalten W0r4~n,- dies entgegen dem 1964/65 
Q11fg(tstellten Bebauungsplan,Q dar nur eiDe Fu8wegverbiDdung 
, ~" 

Uber 4ie lttmdskap1.)kl:J .. nge auswies und die Autheb1mg der 
, . 

Hu~ds:fgapf~taf:tel vorsah., 

1ßr di~,AufrG~terh&ltuns der BUndakaptatattel als 
ijffGntli.c~eD Weg spr1c~t neben dem weiteren Angebot 
tür den :fuß'ltmser der Umst~fJ daß entla:Dg der Staftel 
eine ,oZfens \~asserr:i.m!o ,,,.rlä\1ft t irJ. der du Ober.tlächen-
wasser 'des steil abf811®D4en Gehweges aufgefangen,und ~ 
'den lanal der GartenstraSe el~eleit&t,w1rd~ wobei diese 
Binne für die Wartung jederzeit ZUSlnß1;ch bleiben muBo 

Außerdem tlird vom Staftelau.fgang her ein Gebäude aus ... 
schlieBlich und ein Gebäude ergänz~nd erschlossen. 

Die in'der vorliegenden Bebauungsplaninderung ausge-
wiesen~'Fe~tsetmung~ bertthren die Grund~Uge der ~is­
her ~ech~skr,lttiSGn Beba:mmg8pläne~chtG ,Der \fersuch 
der hudirektion, durch Zustimmung der betroffenen, 
Grund~tf1ckseigentUmer die Vora~se:t~'W'lgen fflr ein ver-
. eh\fachtes Vertah:ren nach § 13 ~au.G su schaffen. 

t ,". 

scheiterten ;Jedoch mD E1Dsprl1cb eine'ClGl':_stückseigen-
tlliners bzwo durch die VerknUpftmg der Zustimmung mit 
weiter68henden,Forde~eno 

Danach iat die Bebau\1lDSsplanBn.derung im normalen Verfahre 
gemi.B der G§ 2 und 10 BBauG durchzufUhren., 


